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M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
 
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin über den Beschluss der BVV vom 
21.02.2018 
 
Drucks.Nr. 0593/XX 
 
 
Faires Einkaufen Erleichtern 
 

Die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin fasste in ihrer 
Sitzung am 21.02.2018 folgenden Beschluss: 
  

Die Bezirksverordnetenversammlung empfiehlt dem Bezirksamt, sich bei den zuständigen 
Stellen dafür einzusetzen, dass fair gehandelte Produkte auf die Liste des 
Landesverwaltungsamtes gesetzt werden, über die Schulen in der Regel ihre Beschaffungen 
organisieren, um ihnen den Einkauf auch fair produzierter und gehandelter Artikel zu 
erleichtern. Neben Alltagsbeschaffungen wie Lebensmittel, Büro- und Toilettenartikel sollen 
dabei zum Beispiel auch Spielwaren und Sportartikel berücksichtigt werden. 

 
 
 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
 
Am 16. Mai 2018 wurde ein Schreiben an den Direktor des Landesverwaltungsamtes Herrn 
Baumgart verfasst mit der Bitte um eine Aufnahme von fair gehandelten Produkten in die 
Landesbeschaffungsliste.  
 
Am 04. Juni 2018 hat Herr Baumgart mit einem Schreiben geantwortet, indem er die Bemü-
hungen des Landesverwaltungsamtes für faire Beschaffung von öffentlichen Institutionen 
erläutert hat: 
 

Das Landesverwaltungsamt hat als eine zentrale Beschaffungsstelle des Landes Berlins 
die Aufgabe, im Rahmen des Sammelbestellverfahrens gleichwertigen Bedarf zu bündeln 
und landesweit in gesammelter Form auszuschreiben. 
Insgesamt erfolgt leider nur ein geringer Anteil der Beschaffungen Berlins in Form lan-
desweiter Sammelbeschaffungen. Dabei hat sich das Landesverwaltungsamt auf die um-
satzstärksten Warengruppen konzentriert. 
Ziel der Bedarfsbündelung ist die Vermeidung eines Mehraufwandes sowie die Behebung 
der Problematik eingeschränkter beschaffungsbezogener Fachkenntnisse bei dezentraler 



 

 

Beschaffung. Durch zusammengefasste Beschaffung für viele Warengruppen sollen men-
genbedingt günstigere Preise erzielt werden.  
Voraussetzung für eine landesweite Ausschreibung ist, dass die qualitativen Anforderun-
gen der Dienststellen an die Produkte gleichwertig sind. Die Qualität der Produkte richtet 
sich im Rahmen der geltenden Verwaltungsvorschriften nach dem gemeldeten Bedarf der 
Dienststellen. 
 
Aktuell wird auf Initiative der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Charlottenburg-
Wilmersdorf sowie Treptow-Köpenick mit Unterstützung der Christliche Initiative Romero 
e.V., Weed e.V sowie der Kampagne „Berliner Sport – Rund um Fair“ geprüft, ob „fair ge-
handelte Bälle“ außerhalb des für Berlin festgelegten Geltungsbereiches der ILO-
Kernarbeitsnorm durch eine Beschaffung über das LVwA angeboten werden können. Da-
bei muss unter anderem beachtet werden, dass seitens der Dienststellen keine konkrete 
Abnahmeverpflichtung besteht und vom Landesverwaltungsamt gegenüber dem Ver-
tragspartner keine Abnahmegarantie gegeben werden kann. 
 
Derzeit ist ein Bieterdialog mit potenziellen Bietern in Vorbereitung. Dieser wird voraus-
sichtlich im September stattfinden. Im Anschluss einer eventuell noch durchzuführenden 
Bedarfsabfrage bei den Dienststellen erfolgt eine Entscheidung des LVwA zur Durchfüh-
rung einer Ausschreibung „fair gehandelter Bälle“ im Rahmen des Sammelbestellverfah-
rens.  
Nähere Informationen erhalten Sie von den jeweiligen Ansprechpartnern der oben ge-
nannten Initiatoren. 

 
Da die öffentliche Beschaffung nicht nur über die Landesbeschaffungsliste verläuft, hat die 
Wirtschaftsförderung mit WEED e.V. (Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung) und Christli-
che Initiative Romero (CIR) Kontakt aufgenommen, um auch Mitarbeiter_innen des Bezirks 
bei den Beschaffungsstellen für den Fairen Handel zu sensibilisieren. Neben Informations-
material und Workshops bieten beide Organisationen auch Unterstützung an bei Ausschrei-
bungen von zum Beispiel Natursteinen, Textilien oder Lebensmitteln. Dabei wird das Kriteri-
um von fair gehandelten Produkten rechtssicher und ohne diskriminierende Aspekte in die 
Ausschreibung aufgenommen. Mit der Unterstützung dieser Organisationen möchte die Wirt-
schaftsförderung auf die Beschaffungsstellen im Bezirk zugehen und sie über die Möglichkei-
ten informieren. Danach ist ein Zusammenkommen von WEED e.V. oder CIR mit den Be-
schaffungsstellen im Bezirk geplant. Derzeit werden noch Informationen über mögliche Um-
setzungen im Bezirk gesammelt. 
 
 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den XX.07.2018 
 
 
 
 
Angelika Schöttler 
Bezirksbürgermeisterin 
 
 
 
  



 

 

Abteilung Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung        XX.07.2018 
Wbf P                  Tel.-3644 
 
 

Vorlage 
zur Beschlussfassung 

 
für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, den     . Juli 2018 

 
 
 
1.   Gegenstand der Vorlage: Antrag - Beschluss der BVV Tempelhof-

Schöneberg vom 21.02.2018 Drucks.-Nr. 
0593/XX 
Faires Einkaufen erleichtern 
 

2.   Berichterstatterin: Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler 
 

3.   Beschluss: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Mittei-
lung zur Kenntnisnahme an die BVV Tempelhof-
Schöneberg weiterzuleiten. 
 

4.   Begründung: Die Begründung ist der beiliegenden Mitteilung 
zur Kenntnisnahme für die Bezirksverordneten-
versammlung zu entnehmen. 
 

5.    Rechtsgrundlage § 36 (2) BezVG 
 

6.    Auswirkungen auf die Gleichstellung 
       der Geschlechter 
 

Keine 
  

7.    Haushaltsmäßige/ 
       Personalwirtschaftliche Auswirkungen 
   

Keine 

8.    Nachhaltigkeit   
 

siehe Anlage 

9.    Unterrichtung BVV 
 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 

10.  Mitzeichnung Keine 
 
 
 
 
Angelika Schöttler  
Bezirksbürgermeisterin 
 
 
  
 



 

 

Musterblatt Auswirkungen von Bezirksamtsbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 

 
Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 

   
quantitativ 

 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

01. Fläche 
     

x      

02. Wasser 
     

x      

03. Energie 

 

x      

04. Abfall 
     

x      

05. Verkehr 
     

x      

06. Immissionen 
     

x      

07. Einschränkung von Fauna  
    und Flora 
 

x      

08. Bildungsangebot 
 

x      

09. Kulturangebot 
 

x      

10. Freizeitangebot 
 

x      

11. Partizipation in Entschei- 
      dungsprozessen  

x      

12. Arbeitslosenquote 
 

x      

13. Ausbildungsplätze 
 

x      

14. Betriebsansiedlungen 
 

x      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

x      

16. Demografischer Wandel 
 

x      

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen 


